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Teil A: UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vorhabens 
gemÇÅ É 6, 9-12 UVPModG

1
StraÅenbauvorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener UVP 
gemÇÅ ÉÉ 6, 9-12 UVPModG mit Anlage 1 UVPG, Ziffer 14.3 bis 
14.5

Zutreffendes 
ankreuzen

1.1 Neubau einer Bundesautobahn oder einer Bundesstra�e als Schnellstra�e,
wenn diese eine Schnellstra�e im Sinne der Begriffsbestimmung des Europ�i-
schen �bereinkommens �ber die Hauptstra�en des internationalen Verkehrs ist 
(vgl. Anlage 1 Nr. 14.3 UVPG)

1.2 Neubau einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstra�e, die eine durchgehende 
L�nge von 5 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.4 UVPG)

1.3 Ausbau oder Verlegung einer bestehenden Bundesstra�e zu einer vier- oder 
mehrstreifigen Bundesstra�e, wenn der auszubauende und/oder verlegte Ab-
schnitt eine durchgehende L�nge von 10 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 
Nr. 14.5 UVPG).

1.4 �nderung oder Erweiterung eines UVP-pflichtigen Vorhabens:

Verl�ngerung einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstra�e durch Neubau oder 
weiteren Ausbau, ggf. samt Verlegung einer bestehenden Stra�e, wenn das 
Verl�ngerungsvorhaben selbst die Stra�enl�ngen die in der Anlage 1 des 
UVPG unter 14.4-14.5 angegebenen sind, erreicht oder �berschreitet (vgl, � 9
Abs. 1 Nr. 1 UVPModG)

1.5 �nderung oder Erweiterung Vorhabens, f�r das keine UVP durchgef�hrt wurde:

Verl�ngerung einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstra�e durch Neubau oder 
weiteren Ausbau, ggf. samt Verlegung einer bestehenden Stra�e, wenn das 
ge�nderte Vorhaben die Stra�enl�ngen die in der Anlage 1 des UVPG unter 
14.4-14.5 angegebenen sind, erreicht oder �berschreitet (vgl. � 9 Abs. 2 Nr. 1 
UVPModG)

1.6 Bau eines weiteren Abschnittes einer neuen vier- oder mehrstreifigen Bundes-
stra�e oder Ausbau, ggf. samt Verlegung, eines weiteren Abschnittes einer 
bestehende, h�chstens dreistreifigen Stra�e zu einer vier oder mehrstreifigen 
Bundesstra�e, wenn dadurch die unter Punkt 1.1 bis 1.3 genannten Gr��en-
werte erreicht oder �berschritten werden.

Dabei sind bestehende Stra�enabschnitte zu ber�cksichtigen,:
 die in engem r�umlichen und zeitlichen Zusammenhang zu dem beste-

henden Abschnitt stehen (vgl. � 10 Abs. 4 und 5 UVPModG).
 bei denen eine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und ein UVP 

durchgef�hrt wurde. (vgl. � 11 Abs. 2)
 bei denen eine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und kein UVP 

durchgef�hrt wurde. (vgl. � 11 Abs. 3)
 bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und ei-

ne UVP-Pflicht besteht. (vgl. � 12 Abs. 1)
 bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und 

keine UVP-Pflicht besteht. (vgl. � 12 Abs. 2)
 bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde, keine 

UVP-Pflicht besteht und noch keine vollst�ndigen Antragsunterlagen f�r 
das Zulassungsverfahren eingereicht sind. (vgl. � 12 Abs. 3)

Falls keiner der o.g. Punkte zutrifft, ist die UVP-Pflicht fÄr den Bau sonstiger StraÅen durch eine 
VorprÄfung des Einzelfalls zu ermitteln (vgl. Anlage 1 Nr. 14.6 UVPG.



Teil B: Allgemeine VorprÄfung des Einzelfalls gem. ÉÉ 7-12
UVPModG

1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens
Zus�tzliche Erl�uterungen ggf. am Ende dieser Tabelle

Neubauma�nahme
�nderung oder Erweiterung einer Stra�e

Art/Umfang

1.1 Baul�nge in km: 356 m

1.2 gesch�tzte Fl�cheninanspruchnahme in ha (Bau/Anlage): 0,05

1.3 gesch�tzter Umfang der Neuversiegelung in ha: 0,05

1.4 gesch�tzter Umfang der Erdarbeiten in m�: 1.250

1.5 Ingenieurbauwerke (z. B. Anzahl der Br�ckenbauwerke, ggf. erl�u-
tern):

--

1.5a gesch�tzte L�nge der Bauzeit: 4 - 6

Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf?
Zus�tzliche Erl�uterungen ggf. am Ende dieser Tabelle

nein ja gesch�tzter
Umfang/

Erl�uterungen

1.6 Erh�hung des Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben/ prog-
nostizierte Verkehrsbelastung (DTV)

1.7 Erh�hung der L�rmemissionen 

1.8 Erh�hung der Schadstoffemissionen

1.9 Zus�tzliche Zerschneidung

1.10 Visuelle Ver�nderungen

1.11 Ver�nderungen des Grundwassers

1.12 �nderung an Gew�ssern oder Verlegung von Gew�ssern

1.13 Klimatische Ver�nderungen



Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf?
Zus�tzliche Erl�uterungen ggf. am Ende dieser Tabelle

nein ja gesch�tzter
Umfang

1.14 Sonstige Wirkungen oder Merkmale des Vorhabens (Anlage, Bau 
oder Betrieb), die erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen 
hervorrufen k�nnen
- Abwasser/Oberfl�chenentw�sserung
- Abfall (z.B. belastete B�den/Asphalte bei Ausbauma�nahmen)
- Rohstoffbedarf
- besondere Probleme des Baugrundes (z.B. Moorb�den)
- Abwicklung des Baubetriebs
- andere und zwar:
Grenz�berschreitende Auswirkungen:
-
-

1.15 Gibt es fr�here �nderungen des Vorhabens, die noch keiner Um-
weltvertr�glichkeitspr�fung unterzogen worden sind (vgl. � 9 Abs. 2 
UVPModG)

1.16 Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen
- das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist und eine Um-

weltvertr�glichkeitspr�fung durchgef�hrt wurde (vgl. � 11
Abs. 2 Nr. 2 UVPModG)

1.17 Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen
- das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist und keine

Umweltvertr�glichkeitspr�fung durchgef�hrt wurde (vgl. � 
11 Abs. 3 UVPModG)

1.18 Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen
- das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist 

und eine UVP-Pflicht besteht (vgl. � 12 Abs. 1 Nr. 2 
UVPModG)

1.19 Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen
- das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist 

und keine UVP-Pflicht besteht (vgl. � 12 Abs. 2
UVPModG)

1.20 Handelt es sich offensichtlich nicht um einen empfindlichen Stand-
ort?

1.21 Gibt es Risiken von St�rf�llen, Unf�llen und Katastrophen, die f�r 
das Vorhaben von Bedeutung sind, einschlie�lich der St�rf�lle, 
Unf�lle und Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zufolge durch den Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit 
Blick auf:

1. verwendete Stoffe und Technologien
2. Risiken f�r die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verun-

reinigung von Wasser oder Luft.



1.22 GesamteinschÇtzung der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens

EinschÇtzung, ob von dem Vorhaben aufgrund der unter B 1.1 bis B 1.21 beschriebenen 
Wirkfaktoren und einer groben Betrachtung des betroffenen Standortes erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen ausgehen kÑnnen.

Eine Betrachtung der Punkte B 2 und B 3 ist entbehrlich, wenn die Einsch�tzung zu dem Ergebnis kommt, dass von dem 
Vorhaben offensichtlich keine nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen k�nnen und es sich offensichtlich nicht um einen 
empfindlichen Standort handelt. Dies ist nachvollziehbar zu begr�nden. Die Stra�enbauverwaltung kann einen Vorschlag 
f�r eine Begr�ndung liefern, entscheidend ist die abschlie�ende Einsch�tzung der Genehmigungsbeh�rde.
Wenn die Einsch�tzung zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der beschriebenen Merkmale und der Wirkfaktoren des 
Vorhabens und einer Kenntnis des betroffenen Standortes erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht offensichtlich 
ausgeschlossen werden k�nnen, ist die allgemeine Vorpr�fung des Einzelfalls unter Einbeziehung der Teile B 2 und B 3 
weiterzuf�hren.

Begr�ndung, warum aufgrund der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens ggf. keine nachteiligen Umweltauswirkungen
ausgehen k�nnen:

ErlÇuterungen zu 1
Es handelt sich um den Ausbau einer Kreisstra�e einschl. der beidseitigen Rinnenanlagen. Der 
Ausbau erfolgt nahezu auf gleicher Trasse.
Durch geringe Verschiebungen der Achse kommt es zu einer zus�tzlichen versiegelung von 
Bankettfl�chen (�berwiegend bestehend aus Schotter) von 50 m2
Im Zuge der Ma�nahme wird eine vorhandene, abg�ngige Verrohrung des Stra�enseitengrabens 
erneuert.
Die dadurch in Anspruch genommene begr�nte B�schungfl�che wieder nach den Bauarbeiten 
wieder begr�nt.
Eingriffe in Bewuchs sind nicht vorgesehen.

Zusammenfassend bewertet, liegt f�r den geplanten Ausbau der K 427aus Sicht des 
Vorhabentr�gers keine UVP-Pflicht vor, da vom Vorhaben offensichtlich keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen k�nnen und es sich offensichtlich nicht um einen 
empfindlichen Standort handelt.



2

2.1

Standortbezogene Kriterien

Nutzungen
Sind Nutzungen betroffen, die im Zusammenhang mit den Merkma-
len und Wirkfaktoren des Vorhabens zu erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen f�hren k�nnen? Wenn ja, am Ende dieser 
Tabelle erl�utern. Gibt es:

nein ja Art,
Umfang,
Gr��e

2.1.1 Aussagen in dem f�r das Gebiet geltenden Regionalen Raumord-
nungsprogramm oder in der Fl�chennutzungsplanung zu Nutzun-
gen, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind (z.B. Vorranggebiete 
f�r Landwirtschaft oder Erholung)?

2.1.2 Wohngebiete oder Gebiete mit hoher Bev�lkerungsdichte (insbe-
sondere zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in verdichteten 
R�umen im Sinne des � 2 Abs. 2 und 5 ROG)?

2.1.3 Empfindliche Nutzungen (Krankenh�user, Altersheime, Kirchen, 
Schulen etc.)?

2.1.4 Bereiche mit besonderer Bedeutung f�r die  Erholungsnutzung/ den 
Fremdenverkehr? 

2.1.5 Altlasten, Altablagerungen, Deponien?

2.1.6 Fl�chen mit besonderer Bedeutung f�r die Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft oder Fischerei?

2.1.7 Kultur- und sonstige Sachg�ter? 

2.1.8 Gibt es andere Vorhaben, die mit dem geplanten Vorhaben einen 
gemeinsamen Einwirkungsbereich haben und kumulierend wirken?

2.1.9 Befinden sich St�rfallbetriebe in der N�he und wird das Risiko bzw. 
die Schwere eines Unfalls durch das Vorhaben vergr��ert?
(Direktgeltung der EU-RL 2012/18 Seveso-III)

2.1.10 Sonstige nutzungsbezogene Kriterien, und zwar:



2.2 Rechtswirksame Schutzgebietskategorien 
Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, die einen Schutzstatus 
besitzen? Wenn ja, sind der Umfang und die Erheblichkeit der Be-
troffenheit am Ende der Tabelle zu erl�utern. Insbesondere ist zu 
erl�utern, ob eine FFH-Vertr�glichkeitspr�fung gem. � 34 BNatSchG 
erforderlich ist. 

nein ja Art, Gr��e,

Umfang der 
Betroffenheit

2.2.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europ�ische Vogel-
schutzgebiete gem. � 32 BNatSchG (es sind auch Beeintr�chtigun-
gen zu betrachten, die von au�en in das Gebiet hineinwirken k�n-
nen), 

2.2.2 Naturschutzgebiete gem�� � 23 BNatSchG

2.2.3 Nationalparke gem�� � 24 Abs. 1 BNatSchG oder 
nationale Naturmonumente  gem�� � 24 Abs. 4 BNatSchG

2.2.4 Biosph�renreservate gem�� � 25 BNatSchG

2.2.5 Landschaftsschutzgebiete gem�� � 26 BNatSchG

2.2.6 Naturparke gem�� � 27 BNatSchG

2.2.7 Naturdenkm�ler gem�� � 28 BNatSchG 

2.2.8 gesch�tzte Landschaftsbestandteile gem�� � 29 BNatSchG / � 22 
NAGBNatSchG

2.2.9 gesetzlich gesch�tzte Biotope gem�� � 30 BNatSchG / � 24 Abs. 2 
NAGBNatSchG

2.2.10 Wallhecken gem�� � 22 Abs.3  NAGBNatSchG

2.2.11 Fortpflanzung- oder Ruhest�tten der besonders gesch�tzten Arten 
gem�� � 44 BNatSchG  (sofern bekannt)

2.2.12 Besteht ein signifikant erh�htes T�tungsrisiko f�r besonders ge-
sch�tzte Arten gem�� � 44 BNatSchG  (sofern bekannt)

2.2.13 Bewirtschaftungsziele f�r oberirdische Gew�sser gem�� � 27 Abs. 1 
WHG (WRRL)

2.2.14 Wasserschutzgebiete gem�� � 51 Abs. 1 WHG

2.2.15 Heilquellenschutzgebiete gem�� � 53 Abs. 4 WHG

2.2.16 Hochwasserrisikogebiet gem�� � 73 WHG

2.2.17 �berschwemmungsgebiete gem�� � 76 WHG

2.2.18 Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale, arch�ologische 
Interessengebiete 

2.2.19 Schutzwald, Erholungswald gem�� � 12 / 13 Bundeswaldgesetz, 

2.2.20 Naturwaldreservate 



2.3 Schutzgutbezogene Kriterien (QualitÇtskriterien)
K�nnen die Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens aufgrund 
der Qualit�t der betroffenen Schutzg�ter zu erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen f�hren? Die Informationen sind im Wesentli-
chen aus der Landschaftsplanung des Landes zu entnehmen. Bei 
Betroffenheit ggf. zus�tzlich am Ende der Tabelle erl�utern.

nein ja Art, Gr��e,
Umfang der 
Betroffenheit

2.3.1 Lebensr�ume mit besonderer Bedeutung f�r Pflanzen oder Tiere
(Soweit bekannt auch die Lebensr�ume/Vorkommen streng ge-
sch�tzter Arten oder Arten, die in ihrem Bestand gef�hrdet sind und 
f�r die die Bundesrepublik Deutschland in hohem ma�e verantwort-
lich ist)

2.3.2 B�den mit besonderen Funktionen f�r den Naturhaushalt (z.B. B�-
den mit besonderen Standorteigenschaften, mit kultur-
/naturhistorischer Bedeutung, Hochmoore, alte Waldstandorte)

2.3.3 Oberfl�chengew�sser mit besonderer Bedeutung

2.3.4 Nat�rliche �berschwemmungsgebiete

2.3.5 Bedeutsame Grundwasservorkommen

2.3.6 F�r das Landschaftsbild bedeutende Landschaften oder 
Landschaftsteile

2.3.7 Fl�chen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluftentste-
hungsgebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer Empfindlichkeit 
(Belastungsgebiete mit kritischer Vorbelastung)

2.3.8 Fl�chen mit besonderer Bedeutung f�r den Naturschutz z.B.
- Gebiete, die als Naturschutzgro�projekte des Bundes gef�rdert 

werden
- Unzerschnittene verkehrsarme R�ume
- Important Bird Areas
- Feuchtgebiete internationaler Bedeutung nach „Ramsar Konven-

tion“
- Gebiete landesweiter Schutzprogramme (z.B. Gew�sserschutz-

programm, Auenschutzprogramm)
- Landesweit wertvolle Lebensr�ume (z.B. f�r Flora oder Fauna 

wertvolle Fl�chen, avifaunistisch wertvolle Bereiche)
- Biotopverbundfl�chen
- �kologisch bedeutsame Funktionsbeziehungen
- Sonstige
-
-
-
-



2.4 (UmweltqualitÇtsnormen)
Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, in denen nationale oder 
europ�isch festgelegte1 Umweltqualit�tsnormen  bereits erreicht 
oder �berschritten sind?
Falls betroffen, bitte unten n�her erl�utern.

nein ja Art und Um-
fang der 

Betroffenheit

"Erl�uterungen zum Gebiet, zu Umweltqualit�tsnormen und zur H�-
he der �berschreitung der Normen"

1 Da die Kriterien einer st�ndigen Fortschreibung und Aktualisierung bed�rfen, wurde auf eine Auflistung verzichtet. 



3 Öberblick Äber die  Erheb-
lichkeit mÑglicher Auswir-
kungen

Kriterien fÄr die EinschÇtzung der Auswirkungen

Die m�glichen erheblichen Auswirkungen 
auf die Schutzg�ter sind anhand der
unter Punkt 1 und 2 gemachten Angaben 
zu beurteilen. Die Matrix dient nur dazu, 
einen �berblick �ber die n�her zu be-
handelnden Punkte bei der Gesamtein-
sch�tzung unter Punkt B 4 zu geben. 
Wenn in der Zeile f�r ein Schutzgut kein 
Eintrag erfolgt, ist dieses Schutzgut f�r 
die Einsch�tzung nicht ma�geblich.
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3.1 Menschen, insbesondere menschliche 
Gesundheit

3.2 Tiere (einschl. biologischer Vielfalt)

3.3 Pflanzen (einschl. biologischer Vielfalt)

3.4 Fl�che

3.5 Boden

3.6 Wasser

3.7 Luft

3.8 Klima

3.9 Landschaft

3.10 Kulturg�ter

3.11 Sachg�ter

3.12 Wechselwirkung zwischen den vorge-
nannten Schutzg�tern



4 GesamteinschÇtzung der Auswirkungen des 
Vorhabens
Besteht die M�glichkeit, dass von dem Vorhaben aufgrund der 
oben beschriebenen Auswirkungen erhebliche und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen?
Wenn ja, UVP-Pflicht.
Wird dies verneint, ist dies zusammenfassend zu begr�nden. Die-
se Gesamteinsch�tzung kann von der Stra�enbauverwaltung vor-
bereitet werden. Zust�ndig f�r die Entscheidung ist letztendlich die 
Genehmigungsbeh�rde.

Die Begr�ndung soll die Einsch�tzung der Erheblichkeit m�glicher 
Auswirkungen des Vorhabens enthalten und erl�utern, warum aus 
Sicht der Stra�enbauverwaltung keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Erst die argumentative 
Zusammenfassung der einzelnen Teile des Pr�fkataloges erm�g-
licht eine Einsch�tzung der Erheblichkeit m�glicher Auswirkungen 
und eine Gesamteinsch�tzung.

nein ja
(UVP-Pflicht)


